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îlercè l'uppo^io portuto àul »ksseio àellu Liov. Latt. 'l'ic.» alls àmpà
Lociulo, la tiràrà àsl lîisvexliv si u^^ivà sà mille copie, e lu d'sà. v. Pic.
continua oosi là sua parabola ascenàsntals per il dene àe'suoi Loci s «lells,
Lenola xopolars tieinsss.

XV. Ft«a«jielles ISIS.
Einnahmen: Jahresbeiträge: Bom St. Gall. Kantonalerziehungsverein

100, von 20 mitwirkenden Vereinen 140.45, von 80 Einzelmitgliedern 80—.
Beiträge an die Lehrerexerzitien: Vom hochwst. Bischof von St. Gallen 225,
von den hochwst. Bischösen von Basel und Cbur je 100, vom T. schn eiz. Volk«»
verein 200, vom T. St. Gall. Kantonalvolksverein 150, vow T. St. Gall.
Kantonalerziehungsverein 100, von der hochw. Luzerner Kantonalpastoralkon»
ferenz 50.—, vom hochwst. schweiz. Kapuzinerprovinzial 50.—. Nußerordent-
licher Beitrag von Prälat Tremp: 250 Fr.

Ausgaben: Für Lehrerexerzitien in Feldkirch und Bethlehem 1060. Druck»
sachen: 1000 Jahresberichte des Erziehungsvereins 50.40, 250 Jahresberichte
der schweiz. Müttervereine 26.80, Katalogbeilagen der Päd. Blätter 130. 25.
Verschiedenes 8.50, eine Schreibmaschine 160, Porti und Verschiedenes 56.70,
Aktivsaldo: 46.67.

UM- Note 1. Sämtliche Beiträge an den schweiz. kathol. Er»
ziehungsverein von Seite der Sektionen und mitwirkenden Vereine ?c. sind
an unseren Zentralkassier. Hochw. Pfr. Balmer in Auw, Aargau, zu senden
(nicht an den Zentralpräsidenten).

Note 2. Die Beiträge an das Apostolat der christlichen Erziehung
sind an den Direktor desselben, H. Kanonikus Haas in Münster, Kt. Luzern,
zu senden oder an H. Rektor Keiser in Zug, in letzterem Falle mit dem Be»
merken ,pr. Apostolat'.

Note 3. Dieser Jahresbericht wird in.1000 Exemplaren allen Einzelmit»
gliedern, Sektionen, mitwirkenden Vereinen, den Sektionen des Volksvereins u.
a. zugesandt.

Und wieder aus dem Kanton Schwyz.
Der 2. Erlaß des schwhzerischen KantonsrateS beschlägt die .be-

ruflichen Fortbildungsschulen'. Anfänglich herrschte die Anficht, auch

diesen Erlaß als .Verordnung" in Kraft treten zu lassen. Herr alt-
Ständerat Dr. Rud. von Reding, der in gewissen Kreisen sonst nicht

gerade als großer Demokrat gelten will, fand das Vorgehen verfassungs-

widrig und »».demokratisch und wünschte den Erlaß als „Gesetz" pro-
mulgiert, also der Volksabstimmung zugänglich gemacht. Wesentlich er-

klärte sich Redner mit dem Inhalt des Erlasses sehr einverstanden, aber

die verfassungsrechtlichen Bedenken nötigten ihn zum Antrage der Ge-

setzesvorlage, was dann schließlich auch großmehrheitlich beliebte. Herr
vr. von Reding war der Demokrat von Gerechtigkeits wegen und der

Demokrat aus Grundsatz, nicht aber der Demokrat dem Namen nach.

Es kommt somit dieser zweite Erlaß, der nun einmal wesentliche Neu-

erungen und Mehrforderungen bringt, als die Verordnung der gewesenen
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Rekrutenschule vorgesehen hatte, zur Volksabstimmung. Ob dann der

Souverän ja oder nein sagen wird, darüber mag der Abstimmungstag
entscheiden. Aber Tatsache ist, daß nur bei diesem Vorgehen das Volk

zu dem ihm verfassungsgemäß garantierten Rechte kommt. Warten wir
nun ab, was die Abstimmung reifen wird.

Nun einige wesentliche Bestimmungen des kleinen Gesetzes:
1. Die beruflichen (gewerblichen, kaufmännischen, Hans- und landwirtschaft»

lichen) Fortbildungsschulen haben den Zweck, den jungen Leuten nach dem Aus»
tritt aus der Schule Gelegenheit zu ihrer geistigen Fortbildung zu bieten und
ihnen inSbesonderS die Aneignung derjenigen praktischen Kenntnisse und Fertig-
kigkeiten zu ermöglichen, welche für ihre künftige, berufliche Stellung notwendig
oder nützlich find, sowie die Charakter» und Gemütsbildung der ihr anvertrauten
Schüler und Schülerinnen zu fördern.

2. Die Gründung, der Unterhalt und der Betrieb der beruflichen Fort»
bildungSschulen bleibt der freiwilligen Tätigkeit von privaten Vereinigungen oder
von Gemeinden und Bezirken überlassen.

Der Kanton unterstützt die Schulen durch jährliche Beiträge, deren Ge»

samtsumme der KantonSrat auf dem Budgetwege festsetzt und über deren Zu»
teilung an die einzelnen Schulen der Regierungsrat allgemeine Normen aufstellt.

Die betreffenden Gemeinden haben genügende Schullokale, freie Heizung
und Beleuchtung zu bieten (Schnlorg. § 6, Abs.).

3. Unterrichtsfacher:
a) Allgemeine:

1. Deutsche Sprache, GeschâftSaufsatz und Geschäftsbriefe;
2. Rechnen, Geometrie und Buchführung;
3. Vaterlandskunde mit besonderer Berücksichtigung der in» und aus»

ländischen VerkehrSverhâltnisse.
b) Spezielle:
Elementarisches und berufliches Freihand- und technisches Zeichnen. Kauf-

männisches Rechnen und Buchhaltung, Wechfellebre und Handelsrecht, Französisch,
Stenographie, HauSwirtschaftskunde, Musterzeichnen, Zuschneiden.

Nach Maßgabe des Bedürfnisses und der verfügbaren Lehrkräfte kann der

Unterricht auf weitere Fächer ausgedehnt werden.
Die Bestimmung der Lehrmittel ist Sache des Schulvorstandes unter Ge»

nehmigungSvorbehalt des Erziehungsrates.
4. Der Zutritt zur Schule steht jedem offen, welcher der gesetzlichen Schul-

Pflicht Genüge geleistet hat.
Für Handwerks-, kaufmännische und Gewerbelehrlinge — männlich und

weiblich — ist der Unterricht im Sinne von Art. 337 des O. R. und Z 6 des

Gesetze« betr. da« Lehrlingswesen obligatorisch.
5. Die Fortbildungsschule muß in der Regel zur Tageszeit und wenn

möglich an Werktagen abgehalten werden. Wo dieselbe besonderer
Verhältnisse wegen auf Sonn- oder Feiertage angesetzt
werden muß, soll auf den vor» und nachmittägigen Pfarr-
gottesdienst, sowie die Christenlehre gebührend Rücksicht
genommen werden.

In Sachen Absenzen und bezüglichen Strafen sagt Art. 34:
Wer den Unterricht ohne genügende Entschuldigung versäumt» wird gebüßt.
Jede unentschuldigte Versäumnis belegt der Schulvorstand mit einer Buße

von 5V Rp. Zwei Verspätungen von einer Viertelstunde und darüber gelten
gleich einer Versäumnis.
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Schüler, die gemäß Lehrlingsgesetz zum Schulbesuche verpflichtet sind und
bereits zweimal gebüßt wurden und sich wieder Versäumnisse zu Schulden kom-
men ließen und solche, welche die Schule trotz Mahnung gar nicht besuchen,
können mit Arrest bis auf 3 Tage bestraft werden.

Für Schüler, welche statt der Bürgerschule, die Fortbildungsschule besuchen,
gelten die Strafbestimmungen der Bürgerschule.

Als Entschuldigung gilt, insofern hierüber genügender Ausweis geleistet
wird:

1. Krankheit und Unwohlsein des SchülerS;
2. Krankheit des Vaters oder Meisters, wenn infolgedessen der betr. Schüler

zu Hause unentbehrlich wird;
3. Todesfall in der Familie; ^
4. Zeitweilige Aushilfe bei ganz dringender Arbeit zu Hause, in OrtSab»

abwesenheit oder im Geschähe. (Schluß folgt.)
x-V-

Briefkasten der Redaktion.
1. Diese Nummer enthält in üblicher Weise den sehr lehrreichen Jahres-

bericht des „Schweiz, kath. Erz.-Vereins". Um dessen Lektüre fruchtbarer zu ge-
stalten und für den verdienten Verein wirksamer, publizieren wir ihn in einer
Nummer, weshalb Verschiedenes verschoben wurde.

2. Zum Tode des bedeutsamen Bischofs Dr. Ferdinandus in St. Gallen
ein ausrichtiges Memento, er war unseres Organes Gönner. Dem Nachfolger
ein kräftiges aà multos annos. Bischof Robertus wird alle berechtigten Hoffnungen
erfüllen; er ist Mann reicher und vielgestalteter Erfahrung und ruheloser Arbeit.
Dem Verstorbenen des Himmels wohlverdiente Freuden, dem Nachfolger Gesund-
heit, dann wird er mit Gottes Beistand der Diözese Vater im besten Sinne sein.

^ Votteil kür Vettobte
unà ?amilioo, sowie kür lnbabor von Rotels n. ksnsionsn

etc. ist es, unsern neuen, rsicb illustrierten Zpseialkatalog
über massiv-silberne unà scbvor-vorsilborto lSsstecke u. Da-

kelgorüto sorgfältig eu stuàiereo. Rismanà virà es bereuen.
Wir ssnàen ikn auk lVunsob gratis unà kranko.

e. i-eicni-mavea s cie., i.u?esm. «urpish n«,

8àeîieii5à5 VerileiilZkett
voll Under, ssev. Inkier, 5t. IZzIIen.

Lntbält all« «wütigsten Formulare aus àsm A'«leg;r»pli0il-,
Illsemkaliii» unä V«llv«rlieliv, viele Xàrogsmustsr samt allen nötigen
Anleitungen unà kann im ni»ck limlllgvmpilie-
Vmtervlivlit vorteilbakt vorwsnàst weràen.

Lekunàar- unà ?ortbilàunxsscbul-k,okror seien auk àas eweckmàssigs I,sbr-
Mittel besooàers aufmerksam gemaobt.
Rartiepreis àer Ausgabe ^ _ »» Lin-sln r?, l -« s (mìt LodnoUìivttorl Vî» «p. 1

Au beeisbeo bei 113870(1

àdvr-Mâvr, Laudok-kààook (St. 6à).
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